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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/15/9427
öffentlich
21.04.2015
Richter, Ilona

Beschluss der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grün-
schnittannahmestelle der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Seit der Aufhebung des Standortes zur Grünschnittannahme an der ehemaligen Gemeinde-
verwaltung, haben erhebliche illegale Müllablagerungen auf gemeindeeigenen Grundstücken 
stattgefunden. Damit Kosten für die Beräumung der gemeindeeigenen Grundstücke vermie-
den werden, sollte die Entsorgung von Grünschnitt/ Laub unter Aufsicht in Containern er-
folgen. Durch die Verwaltung wurden Angebote von Entsorgungsfachbetrieben, für die Ent-
sorgung von kompostierbaren Abfällen eingeholt. 
Eine Kostendeckende Gebühr für die Annahme ist nicht realistisch, daher wird empfohlen, 
keine Gebühr zu erheben.
Um weiteren Kostenaufwand für die Beräumung von illegalen Müllablagerungen zu vermei-
den, wird durch die Verwaltung empfohlen, die Satzung über die Benutzung der öffentlichen 
Grünschnittannahmestelle der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu beschließen.   

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Satzung über die Benutzung der öf-
fentlichen Grünschnittannahmestelle der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen. 

Finanzielle Auswirkungen:
ca 4.900 EURO bei wöchentlicher Abfuhr der Container

Anlagen:
Entwurf Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünschnittannahmestelle der Gemein-
de Ostseebad Boletnhagen 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung


